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Einleitung

Legal Technology oder kurz Legal Tech hat in der letzten Dekade wie kaum 
ein anderes Thema die Gemüter der deutschen Anwaltschaft erregt. Neben der 
Sorge um disruptive Effekte und einer daraus resultierenden Verdrängung, 
sehen große Teile der Anwaltschaft in der zunehmenden anwaltlichen Nut-
zung von Legal Technology und der dahinterstehenden Standardisierung und 
Kommerzialisierung auch ein Risiko für das anwaltliche Berufsethos.1 Im 
Zuge dessen vermischt sich Kritik an der Digitalisierung der herkömmlichen 
anwaltlichen Rechtsdienstleistung, mit Kritik an einem zunehmend2 gewinn
orientierten Mindset der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte3 und dem 
Kampf gegen die Liberalisierung des Rechtsdienstleistungsmarktes. Dabei 
bleiben jedoch die konkreten Anwendungsfelder von Legal Technology im 
anwaltlichen Arbeitsalltag sowie die damit einhergehenden positiven Effekte 
für Rechtsanwalt und Mandantschaft viel zu oft unbeachtet. Vielmehr wird 
Legal Technology als diffuses Bedrohungsszenario wahrgenommen und pau-
schal abgelehnt.4 

Der Begriff „Legal Tech“ wurde, soweit ersichtlich, durch Michael Grupp 
in einem Aufsatz im Anwaltsblatt aus dem Jahr 2014 als Überbegriff für neu 
angestoßene Digitalisierungsprozesse im juristischen Arbeitsumfeld in die 
Diskussion eingeführt5 und hat sich seitdem als fester Begriff für die Digitali-
sierung juristischer Arbeitsfelder etabliert. Dies ist insoweit bemerkenswert, 

1  Beispielhaft ist hierfür das Plädoyer der BRAK für die Beibehaltung und den 
Schutz der „Core Values“ der Anwaltschaft vor dem Hintergrund einer durch den Bun-
desgesetzgeber angestrebten Regulierung des Rechtsdienstleistungsmarktes, BRAK, 
Stellungnahme Nr. 81, Dezember 2020, 3, abrufbar unter https://brak.de/zur-rechtspo 
litik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2020/dezember/stellungnahme-
der-brak-2020-81.pdf (zuletzt abgerufen am 28.07.2023). 

2  Ob tatsächlich von einer Zunahme gewinnorientierten Denkens die Rede sein 
kann, lässt sich nicht nur mit Blick auf die bereits etablierten Arbeitsprozesse in gro-
ßen Wirtschaftskanzleien durchaus in Frage stellen. 

3  Im Folgenden im Sinne des Leseflusses unter ausschließlicher Verwendung des 
generischen Maskulinums. Soweit sich aus den Ausführungen nichts anderes ergibt, 
lassen sich diese sinngemäß auf Berufsausübungsgesellschaften übertragen. 

4  Die Hintergründe hierzu werden mit Blick auf die neue Konkurrenz durch Legal-
Tech-Dienstleister in Kap. 1 B. III. ausgeleuchtet. 

5  Grupp, AnwBl. 2014, 660. Ungefähr zur selben Zeit findet sich bei Hauptmann, 
in: Wegerich/M. Hartung (Hrsg.), Der Rechtsmarkt in Deutschland, 2014, S. 184, 192 
das Schlagwort „Legal IT-Technologie“.
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da der Begriff Legal Technology auch im anglo-amerikanischen Sprachraum 
anzutreffen ist, dort jedoch weitaus weniger polarisiert und daher auch nicht 
so stark im Brennpunkt der Digitalisierungsdebatten steht.6 Auch der in den 
Jahren 2015 und 2016 einsetzende, als „Legal-Tech-Boom“ bezeichnete Digi-
talisierungsschub, der mit einer Fülle an Publikationen einherging, die sich an 
der von Grupp eingeführten Terminologie orientierten, trug zur Verfestigung 
des Begriffs als Beschreibung der Digitalisierung juristischer Tätigkeiten bei.7 
Der Boom erfasste gleichermaßen die Rechtswissenschaft wie auch die juris-
tische Praxis, sodass sich seit 2016 eine Vielzahl an Konferenzen, Workshops, 
Denkfabriken und Hackerthrons mit Legal Technology befassten. 

A. Problemaufriss

Um die Vorbehalte weiter Teile der Anwaltschaft gegen Legal Technology 
verstehen zu können, bedarf es zunächst eines kurzen Blickes auf die Ent
wicklung der Digitalisierung juristischer Tätigkeitsfelder bis zum Legal-Tech-
Boom der Jahre 2015/2016 (I.) und der sich daraus ergebenden Verschiebun-
gen am Rechtsdienstleistungsmarkt (II.). 

I. Digitalisierung juristischer Tätigkeitsfelder  
in Wissenschaft und Praxis

Im Kern setzt sich Legal Technology mit dem Einsatz von Tools8 im juris-
tischen Arbeitsumfeld auseinander.9 Ziel ist hierbei ein Effizienzgewinn durch 

6  Dies zeigt sich insbesondere daran, dass der als Vordenker der Digitalisierung ju-
ristischer Arbeitsfelder im anglo-amerikanischen Raum bekannte Jurist Richard Suss-
kind dem Begriff nur untergeordnete Bedeutung beimisst: vgl. Susskind, Transforming 
the Law, 2000; ders., The End of Lawyers?, 2010; ders., Tomorrow’s Lawyers, 2. Auf-
lage 2017. 

7  Beispiele hierfür sind die Beiträge von Degen/Krahmer, GRUR-Prax. 2016, 363; 
Frese, NJW 2015, 2090; Fries, NJW 2016, 2860; M. Hartung/Weberstaedt, NJW 
2016, 2209; Kaulartz/Heckmann, CR 2016, 618; Kuhlmann, in: Taeger (Hrsg.), Smart 
World, 2016, S. 1039; sowie der Bericht der Boston Consulting Group von 2016, 
Veith/Bandlow/Harnisch/Wenzler/M. Hartung/D. Hartung, How Legal Tech Will 
Change the Business of Law, 2016.

8  Unter „Tools“ werden im Folgenden Softwareanwendungen gefasst, die den An-
wender bei der Bewältigung juristischer Aufgaben unterstützen oder die Aufgaben 
vollständig übernehmen. Eine Differenzierung zwischen Anwendungen, die sich an 
Personen mit oder ohne juristische Vorkenntnisse richten, wird auf Begriffsebene nicht 
vorgenommen. Dieses Begriffsverständnis beruht auf dem Definitionsansatz von Hul­
len, Effizienzsteigerung in der Rechtsberatung durch Rechtsvisualisierungstools, 2019, 
S. 115 f.
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Standardisierung und Digitalisierung von Arbeitsschritten.10 Der um das Jahr 
2016 einsetzende Legal-Tech-Boom darf jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sich auch die deutsche Rechtswissenschaft bereits seit Mitte des 
20. Jahrhunderts mit informationstechnischen Systemen zur Ausführung oder 
Unterstützung juristischer Arbeitsprozesse befasst. Dies gilt insbesondere für 
das Forschungsgebiet der Rechtsinformatik, das sich bereits in den 1960er 
und 1970er Jahren an ersten deutschen Hochschulen etablierte.11 In den 
1980er Jahren startete die Universität Tübingen in Kooperation mit IBM 
Deutschland das sog. LEX-Projekt. Gegenstand des Projekts war die Entwick-
lung eines juristischen Expertensystems, welches die gem. § 142 Abs. 1 Nr. 2 
StGB nach einem Verkehrsunfall erforderliche Wartezeit automatisiert be-
stimmen sollte. Jedoch scheiterte das Projekt an der unüberschaubaren Viel-
zahl unterschiedlicher Einzelfaktoren, welche bei der Bestimmung der Warte-
zeit zu berücksichtigen sind.12 

Aber auch der Einsatz digitaler Hilfsmittel in der juristischen Arbeitswelt 
reicht in Deutschland wesentlich weiter zurück. So wurde der Grundstein für 
die ersten juristischen Datenbanken bereits in den 1970er Jahren durch For-
schungsprojekte des Bundes gelegt.13 Dadurch war die Nutzung von Daten-
banken im Jahr 2014 längst im Arbeitsalltags eines großen Teils der in 
Deutschland tätigen Juristen angekommen.14 Dasselbe gilt für Kanzleisoft-
ware15 und Rechtsberatung unter Zuhilfenahme digitaler Kommunikationska-
näle.16 Nichtsdestotrotz beschränkte sich die Nutzung digitaler Hilfsmittel in-
nerhalb der Anwaltschaft lange auf die Unterstützung administrativer Tätig-
keiten, die Versendung von elektronischen Nachrichten oder die Online-

9  Eine nähere Untersuchung des Begriffs erfolgt in Kap. 1 A.
10  Grundlegend hierzu Susskind, The End of Lawyers?, 2010, S. 27 ff.
11  Pioniere auf dem Gebiet der Rechtsinformatik in Deutschland waren Wilhelm 

Steinmüller und Herbert Fiedler: H. Fiedler, JZ 1966, 689; ders., JuS 1970, 432; JuS 
1970, 552; JuS 1970, 603; JuS 1971, 67; JuS 1971, 228; Steinmüller, EDV und Recht, 
1970; ders., JR 1971, 1. 

12  Zum Aufbau und den Resultaten des Projekts R. Baumann/Sulz, CR 1989, 331. 
Zudem sei an dieser Stelle auf den Projektbericht der beteiligten Wissenschaftler ver-
wiesen: Haft/Lehmann (Hrsg.), Das LEX-Projekt, 1989.

13  Reisinger, Rechtsinformatik, 1977, S. 102 ff.; Steinmüller, Informationstechnolo-
gie und Gesellschaft, 1993, S. 139; Strempel, in: Festschrift Herbert Fiedler, 1997, 
S. 145, 146 f.

14  Dies belegt auch die bereits vor 2014 einsetzende Diskussion über die Folgen der 
Nutzung von juristischen Datenbanken für die Anwaltshaftung, siehe hierzu Roß­
kothen, AnwBl. 2012, 503; Schnabl, NJW 2007, 3025 und AnwBl. 2008, 866.

15  Siehe nur Solmecke/Arends-Paltzer/R. Schmitt, Legal Tech, 2019, S. 342.
16  So befassten sich Henssler/M. Kilian, CR 2001, 682 bereits 2001 ausführlich mit 

über das Internet erbrachten Rechtsdienstleistungen. 




